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Wann besteht eine Verpflichtung 
zur Insolvenzantragsstellung? 
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Gesetzliche Grundlagen der Insolvenzordnung (InsO): 

 

§  17 Zahlungsunfähigkeit 

(1) Allgemeiner Eröffnungsgrund ist die Zahlungsunfähigkeit. 

(2) Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu 

erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen ein-

gestellt hat 

 

§ 18 Drohende Zahlungsunfähigkeit 

(1) Beantragt der Schuldner die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, so ist auch die drohende Zah-

lungsunfähigkeit Eröffnungsgrund. 

(2) Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein 

wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. 

(3) Wird bei einer juristischen Person oder einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit der Antrag 

nicht von allen Mitgliedern des Vertretungsorgans, allen persönlich haftenden Gesellschaftern oder 

allen Abwicklern gestellt, so ist Absatz 1 nur anzuwenden, wenn der oder die Antragsteller zur Vertre-

tung der juristischen Person oder der Gesellschaft berechtigt sind. 

 

§ 19 Überschuldung 

(1) Bei einer juristischen Person ist auch die Überschuldung Eröffnungsgrund. 

(2) Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten 

nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwie-

gend wahrscheinlich. Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen oder aus Rechts-

handlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen, für die gemäß § 39 Abs. 2 zwi-

schen Gläubiger und Schuldner der Nachrang im Insolvenzverfahren hinter den in § 39 Abs. 1 Nr. 1 

bis 5 bezeichneten Forderungen vereinbart worden ist, sind nicht bei den Verbindlichkeiten nach Satz 

1 zu berücksichtigen. 

(3) Ist bei einer Gesellschaft ohne Rechtspersönlichkeit kein persönlich haftender Gesellschafter eine 

natürliche Person, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. Dies gilt nicht, wenn zu den persön-
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lich haftenden Gesellschaftern eine andere Gesellschaft gehört, bei der ein persönlich haftender Ge-

sellschafter eine natürliche Person ist.  

 

Wann ist eine Gesellschaft zahlungsunfähig? 

Eine Gesellschaft ist zahlungsunfähig, wenn sie nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu 

erfüllen. Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel dann anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlun-

gen eingestellt hat, § 17 Abs. 2 InsO. Der Höhe nach wird die Zahlungsunfähigkeit vom BGH bejaht, 

wenn eine Liquiditätslücke in Höhe von über 10 % der fälligen Gesamtverbindlichkeiten vorliegt. Kei-

ne Zahlungsunfähigkeit liegt bei lediglich vorübergehenden Zahlungsstockungen vor. Als Zahlungs-

stockung ist eine Illiquidität anzusehen, die den Zeitraum nicht überschreitet, den eine kreditwürdige 

Person benötigt, um sich die benötigten Mittel zu leihen. Diesen Zeitraum legt der BGH auf bis zu drei 

Wochen fest. 

 

Wann ist eine Gesellschaft überschuldet? 

Die Überschuldung einer Gesellschaft ist in § 19 Abs. 2 InsO definiert: „Überschuldung liegt vor, wenn 

das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn, die 

Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich.“  

Problematisch für die Unternehmen und Geschäftsleitung ist die Frage, wann die Fortführung des Un-

ternehmens „nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich“ ist. Dies bestimmt sich anhand eines 

betriebswirtschaftlich fundierten Ertrags- und Finanzplanung, aus der sich ergibt, dass das Unter-

nehmen über genügend Liquidität verfügt, die die Fortführung mittelfristig ermöglicht. 
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Ihr Ansprechpartner  

Rechtsanwalt Prof. Dr. Knickenberg 

 Telefon 0221 - 772 09 - 0 

 Fax 0221 - 72 48 89 

 E-Mail koeln@leinen-derichs.de 

 

Sekretariat: Frau Korsinnek 

Telefon:      0221 - 772 09 - 20 

 

Bitte beachten Sie auch unsere Internet-Präsentation unter 

www.leinen-derichs.de 

Dort können Sie alle aktuell verfügbaren Mandantenbriefe, 

Praxisinfos und Publikationen abrufen. 
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